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Antworten auf Fragen der Préasidentin der ad-hoc Kommission Darlehen ISZL (3958) im
Hinblick auf die Sitzung der ad-hoc Kommission vom 31. Oktober 2025

Fragen / zu klarende Punkte

1. Haltung der Gemeinde Hiinenberg zur ISZL
Haltung der Gemeinde zur ISZL allgemein und zur Schulraumerweiterung konkret. Welche Ab-
machungen, Auflagen oder Erwartungen bestehen seitens der Gemeinde?

Die Gemeindepréasidentin Renate Huwyler betonte auf Anfrage des Finanzdirektors, dass die
Gemeinde Hlnenberg der ISZL insgesamt sehr positiv gegentibersteht und das Projekt der
Schulraumerweiterung unterstitzt. Als Standortgemeinde anerkennt Hiinenberg den wichtigen
Beitrag der ISZL zur lokalen Bildungslandschaft, zur regionalen Wertschdpfung und zum inner-
kantonalen Finanzausgleich. Konkrete zusatzlichen Abmachungen, Auflagen oder besonderen
Erwartungen Uber die Ublichen Zustandigkeiten hinaus bestehen derzeit nicht.

2. ISZL

2.1.1.Baurechtliche Situation und Ortsplanrevision (Kap. 4.4)

Konkretisierung und Erklarung, ob und wie das Projekt auch bei einer Ablehnung der Ortspla-
nungsrevision am 28. September 2025 realisierbar bleibt. Die Kommissionsprasidentin hat be-
zlglich des Kapitels 4.4 des Berichts und Antrages auch im Zusammenhang des Abstimmungs-
resultates zur Ortsplanrevision um Prézisierung gebeten..

Die ISZL hat in der Planungsphase sichergestellt, dass das Bauprojekt auf jeden Fall umge-
setzt werden kann. Nur eine allfallige Aufstockung mit zwei zuséatzlichen Geschossen tber dem
“Mehrzweck-Bereich” kann unter den aktuellen Gegebenheiten nicht realisiert werden.

Die geplanten baulichen Massnahmen der ersten Bauphase sind rechtskonform mit dem beste-
henden Zonen- und Bebauungsplan. Die einzige Ausnahme betrifft eine allfallige Aufstockung
des geplanten Mehrzweckgebdudes um zwei Etagen in einer zweiten Bauphase.

Wichtig: Die OPR wurde am 28. September 2025 mit 55.9 % Nein-Stimmen abgelehnt (44.1%
Ja, Stimmbeteiligung 62 %), was die Umsetzbarkeit des Projekts nicht beeintrachtigt. Die ge-
plante Schulraumerweiterung (ohne die Aufstockung des Mehrzweckgebaudes) kann unabhéan-
gig davon realisiert werden, da sie auf aktuellen Vorgaben basiert. Dies unterstreicht die Stabi-
litat der Investition und den langfristigen Nutzen fur den Kanton. Die Aufstockung ist im Rah-
men der Ortsplanungsrevision voraussichtlich umsetzbar. Durch das negative Abstimmungsre-
sultat verzogert sich die Umsetzung einer neuen Ortsplanungsrevision allerdings auf unge-
wisse Zeit.

2.1.2.Integration und soziale Teilhabe

Im Bericht und Antrag des Regierungsrats ist in den Kapitel 2.1, 5.4 sowie 6.2.6) von Integra-

tion der internationalen Bevdlkerung die Rede. Welche konkreten Massnahmen bestehen, wie
wird Integration gemessen und dokumentiert, durchschnittliche Verweildauer der Schilerinnen
und Schuler?
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In Kapitel 5.4 ist von sozialer Teilhabe die Rede.

Erlauterung, ob «soziale Teilhabe» sich auf interne Schulprojekte bezieht oder auf Vorteile fur
die (lokale) Bevdlkerung. Konkrete Beispiele und nachweisbare Wirkungen sind wiinschens-
wert.

Die ISZL fordert die Integration internationaler Familien in der lokalen Bevdlkerung aktiv, um
Standortbindung und Fachkraftesicherung zu starken. Dies beinhaltet eine Kombination aus in-
ternen Schulprojekten (z. B. Sprachkurse, kulturelle Workshops) und externen Angebote fur die
lokale Bevélkerung (z. B. offene Events, Partnerschaften mit Vereinen).

Soziale Teilhabe umfasst beide Aspekte, mit Fokus auf messbare Wirkungen wie gesteigerte
Community-Bindung und wirtschaftliche Spillover-Effekte (BAK: 34 Mio. CHF indirekte BWS
durch Konsum und Investitionen der Familien). Die durchschnittliche Verweildauer der SuS be-
tragt 6 Jahre.

Integration wird gemessen durch jahrliche Umfragen (z. B. Net Promoter Score >80, mit Fokus
auf Integrationsindikatoren wie lokale Freundschaften und Event-Teilnahme), Stundenproto-
kolle (z. B. >500 freiwillige Stunden/Jahr) und Dokumentation in Jahresberichten (z. B. ISZL
Annual Report 2023/24). Nachweisbare Wirkungen: Entlastung offentlicher Schulen um ca. >30
Mio. CHF/Jahr, gesteigerter Talentpool und kulturelle Diversitat (z. B. >60 Nationen vertreten).

Konkrete Massnahmen sind entlang der folgenden finf Schlisselthemen strukturiert:

e Partnerschaften mit lokalen Wohltatigkeitsorganisationen:

o Kooperationen mit der Stiftung Zuwebe (seit 1967; Catering der Schule, Lunch-
Angebote, Geschenke wie Oster- und Samichlaus-Artikel, erste Integration von
Studentinnen und Studenten via DOA; Freiwilligen-Event mit der lokalen Feuer-
wehr bei dem gemeinsam eine Notfallibung durchgefuhrt wurde. Kontakt Zu-
webe: Marceline Iten und Ivo Betschart; Messung: >200 Teilnahmen/Jahr, doku-
mentiert in Berichten; Wirkung: Unterstiitzung vulnerabler Gruppen mit Behinde-
rungen, z. B. 2022 >50 Events, Forderung Inklusion und lokaler Wirtschaft).

o Mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (Spenden fir Ukraine-Flichtlinge; Kon-
takt: Dorothea Bergler; Wirkung: >100 Fluchtlinge profitierten im Jahr 2022). Lu-
zern/Zug Rotes Kreuz (Shoebox-Aktionen fir lokale Fluchtlinge; Kontakte: Rolf
Brunner, Stefan Bellwald; Wirkung: Ersetzung risikoreicher Partner, >150 Pa-
kete/Jahr).

e Kulturelle Austauschprogramme und teilen von Traditionen:

o Einbindung lokaler Kultur wie der Aktivitdten des Jodelclub Heimelig in der ISZL
(Konzerte, Workshops; Kontakt: Mirjam Walker; Wirkung: >200 SuS 2023 expo-
niert, Umfragen zeigen 85 % verbesserte kulturelle Integration).

o Kindertrachtengruppe Baar (Tanzworkshops; Kontakt: Andrea Andermatt-Mdiller;
Wirkung: Forderung Schweizer Traditionen, >100 Teilnahmen).

o Fasnacht-Zug (Parade-Teilnahme; Wirkung: Familienintegration, >300 Zu-
schauer aus ISZL). Rabeliechtli-Umzug (mit Gemeinde Baar; Kontakt: Monika
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Suter; Wirkung: Vorbereitung auf Schweizerdeutsch, geplant fir 2025 mit >50
SusS).

Belcantos Guggenmusik Baar (Auftritte; Kontakt: Yvonne Utiger; Kosten: 500
CHF/45 Min.; Wirkung: Einfihrung in lokale Musik, >150 SuS 2023).

Aktive Teilnahme an der Chornacht; ISZL hat signifikant dazu beigetragen, dass
die Organisatoren das Verkaufsziel fur die Eintritte erreicht haben. Zudem ha-
ben Eltern von SuS der ISZL beim Event freiwillig mitgeholfen.

Bildungskooperationen mit lokalen Schulen und Institutionen:

(o]

Die ISZL ist aktiver Themenpartner des Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST
(Fokus: Nachhaltigkeit).

Austausch mit Schulen Hinenberg (Lehrertreffen, Poetry Slam, Sportturniere,
Unterrichtsbesuche, etc.; Kontakte: Reto Kurmann, Jonas Stdckli; Wirkung: Wis-
sensaustausch, >50 SuS 2024 geplant).

FMZ (Programmteilhabe; Wirkung: Erweiterung Bildungsangebot). Abraxas-Fes-
tival (Autorensitzungen, Sponsoring 2'000 CHF; Kontakte: Marion Arnold, Sa-
scia Hilverkurs; Wirkung: Englisch-Literatur-Expertise, >100 lokale Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer).

Young Dance Zug (Festival-Partnerschaft; Kontakt: Kirsty Kelly; Wirkung: Tanz-
workshops, >200 Jugendliche 2023).

Voice Steps Cham (Theatermiete, Auftritte; Kontakt: Kirsty Kelly; Wirkung: Deut-
sche Performances fir ISZL-SuS, >150 Besucherinnen und Besucher).
Universities Fair (mit HSLU; Wirkung: Karriereberatung, >100 Studentinnen und
Studenten).

Unterstutzung fur Fluchtlinge und vulnerable Gruppen:

(¢]

Projekte mit Waldheim-Zentrum Risch (Ukraine-Kinder-Programme, Tutoring;
Kontakt: Tim Tattle; Wirkung: >200 Stunden/Jahr, 30 Kinder unterstitzt).
Stiftung Eichholz (Besuche, Kunstaktivitaten; Kontakt: Tim Tattle; Wirkung: In-
klusion fur Suchtbetroffene, >50 Events).

Gamaraal Foundation (Dokumentenscans Holocaust-Uberlebende; Kontakte:
Hilla Adan, Tim Tattle; Wirkung: Erhaltung Geschichte, YFS-Talk 2023 mit >100
Zuhorerinnen und Zuhorern).

CommunityLinks (Weihnachtsparty fiir Asylkinder; Kontakt: contact@communi-
tylinks.ch; Wirkung: Unterhaltung durch 1SZL-SuS, >200 Freiwillige/Jahr).

Community-Events und Sponsoring:

o

Lichterweg (Sponsoring 500 CHF, Schulauftritte; Kontakte: Josef Huwyler, Zita
Schlumpf; Wirkung: Lokale Integration, >100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer).
Community Festival (mit Guggenband, Jodelgruppen; Kontakt: Lorna Graham;
Wirkung: Traditionen teilen, >500 Besucherinnen und Besucher).

60th Anniversary Bench Project (Banke an Gemeinden Baar/Hinenberg; Kon-
takte: Renate Huwyler, Walter Lipp; Wirkung: Zeremonien, gesteigerte Bin-
dung).

Vermietung der ISZL Infrastruktur / R&umlichkeiten (Theatermiete an Orches-
ter/Vereine; Kontakt: Jessie Shannon; Wirkung: Kostenreduzierte Auftritte, >200
SusS profitieren).
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o Vermietung der ISZL Infrastruktur / Raumlichkeiten (Dreifachturnhalle & Kunst-
rasenplatz an lokale Vereine und Nachbargemeinden wie Risch/Rotkreuz,
Cham, Hinenberg & Baar; Kontakt Jessie Shannon

e Nachhaltigkeit:

o Youth Forum Switzerland (Einladung lokaler Schulen/Politiker; Wirkung: Debatte
zu Themen, >150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2023). Gymnasialklassen
der offentlichen Schule aus verschiedenen Kantonen nehmen Teil

o Partnerschaft mit Eco-Schools Schweiz; tiber Projekte der SuS hat sich die
ISZL die Auszeichnung “Eco-Schools flag for sustainability efforts” erarbeitet.

o Repair Cafe: Seit Jahren organisiert die ISZL in Zusammenarbeit mit “Repair
Cafe Zug” und der Gemeinde Baar zweimal pro Jahr einen Repair Cafe Event.
Bei diesem Event unterstitzen die SuS der ISZL freiwillig die Reparaturexper-
ten von “Repair Cafe Zug” Kontakt: Zoe Badcock.

e |SZL Graduates (Alumni):
o ISZL Absolventinnen und Absolventen zieht es oft in die Schweiz zurlick. Teil-

weise so, dass sie in der Schweiz studieren, oder dann nach Abschluss des
Studiums im Ausland. Auf unseren Alumni-Anlassen erfahren wir immer wieder,
dass ISZL Absolventinnen und Absolventen nach dem Studium fur Firmen in der
Schweiz arbeiten. Sie sind exzellente Kandidatinnen und Kandidaten, mit guten
Deutschkenntnissen, Zugang zur schweizer Kultur mit einer grossen Wertschat-
zung der Region Zentralschweiz.

Insgesamt verstarken diese Massnahmen den wirtschaftlichen Footprint der ISZL, entlasten
Gemeinden und stellen vor allem auch einen ausserordentlich groRen Beitrag zur Integration
verschiedener Kulturen dar.

2.1.3.Durchschnittliche Verweildauer von SuS an der ISZL

Entsprechende Zahlen wurden seit 2015 erfasst. Die Eltern der SuS, welche die ISZL auf Ende
des Schuljahres verlassen (nicht eingeschlossen sind die SuS, welche die ISZL nach dem ge-
planten Schulabschluss verlassen).

Die Informationen basieren auf den Angaben der Eltern (erfasst mittels kurzem Fragebogen,
der sich uber die Jahre verandert hat). Die ISZL bittet im Fragebogen um die Angabe der
Griunde, weshalb die SuS die ISZL verlassen. Seit 2015 haben total 1423 SuS die ISZL verlas-
sen. Die folgende Grafik zeigt die Haufigkeit der hauptsachlichen Grinde dafir auf.
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Griinde fiir das Verlassen der ISZL (2015-2025)
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2.1.4. Offentliche Nutzung des Freiraums und des Mehrzweckgeb&udes

Kapitel 4.3:

Der Freiraum zwischen der bestehenden Sporthalle und dem Sportplatz bildet kiinftig einen
zentralen Teil des 6ffentlich zuganglichen Areals und wird gezielt aufgewertet. Diese Bereiche
stehen der lokalen Bevdlkerung, Vereinen und Unternehmen aus dem Arbeitsplatzgebiet Bésch
zur Verflgung.

Das geplante Mehrzweckgebaude mit Theater- und Veranstaltungsraumen wird lokalen Verei-
nen, Gemeinden sowie Unternehmen aus dem Arbeitsplatzgebiet Bosch offenstehen. Fir lokal
gepragte Anlasse sind reduzierte Miettarife vorgesehen.

In Kapitel 5.4 wird festgehalten, dass das geplante Mehrzweckgebaude mit Theater- und Ver-
anstaltungsraumen lokalen Vereinen, Gemeinden sowie Unternehmen aus dem Arbeitsplatzge-
biet Bosch offenstehen wird.

Kapitel 6.2.9 besagt, dass das neue Mehrzweckgeb&ude mit Theater- und Veranstaltungsrau-
men wird lokalen Vereinen, Gemeinden sowie Unternehmen aus dem Arbeitsplatzgebiet Bdsch
offensteht und fur lokal gepréagte Anlasse reduzierte Miettarife vorgesehen sind.

Fragen hierzu:

- Wurden mit Gemeinde(n) und lokalen Vereinen konkrete Absprachen getroffen? Falls
ja, welche?
Antwort ISZL: Im Hinblick auf das geplante Projekt des Mehrzweckgebaudes wurden noch
keine Absprachen getroffen, da dies noch viel zu frith wére. Bezuglich der bestehenden An-
lagen sind die Mieten fir (Sport-) Vereine der umliegenden Gemeinden reduziert. Nur im
Falle des FC Hinenberg wird aktuell der Kunstrasen kostenlos zur Verfiigung gestellt, da
die ISZL im Gegenzug die Rasenplatze des FC Hinenberg fir eine bestimmte Anzahl Trai-
nings und Spiele ebenfalls kostenfrei nutzen darf.
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- Prazisierung «reduzierte Miettarife»: Was bedeutet dies konkret (Prozentuale Ermas-
sigung, fixe Tarife, zeitliche Begrenzung, bevorzugte Zielgruppen)?
Antwort ISZL: Die Mietbedingungen sind 6ffentlich zugéanglich (aktuelle Ubersicht beige-
legt). Die ISZL behélt sich vor, Gruppen der angrenzenden Gemeinden und Gruppen, die
der ISZL nahestehen, reduzierte Mieten anzubieten. Ausser der bereits erwéhnten Aus-
nahme des FC Hlinenberg, werden die Anlagen jedoch keinen Gruppen gratis zur Verfu-
gung gestellt, da die ISZL zumindest einen Beitrag an die anfallenden Unterhalts-und Fi-
nanzierungskosten sowie die Reinigungskosten Uber die relativ glinstigen Mieten erwirt-
schaften mdéchte.

- Wie werden Nutzungskonzepte, Zugangsregeln, Reservationen und Reinigungskos-
ten vertraglich geregelt?
Antwort ISZL: Die Mietbedingungen sind ein integraler Bestandteil des Mietvertrages (egal
ob einmalig oder langfristig), der bei jeder Miete der Anlagen der ISZL gegenseitig unter-
schrieben werden muss.

Erwarteter Kommissionsantrag zur kostenlosen Raumnutzung

Es ist zu rechnen mit einem Antrag, wonach im KRB und im Darlehensvertrag eine Verpflich-
tung der ISZL vorgesehen werden soll, Raume lokalen Vereinen kostenlos zur Verfiigung zu
stellen, zuzuglich einer Pauschale fir Reinigung zu Selbstkosten.

- Frage: Ist die ISZL grundsaétzlich bereit, eine solche Verpflichtung zu Ubernehmen
und wenn ja unter welchen Bedingungen?

Antwort ISZL: Die ISZL ist bereit, ihre Raumlichkeiten bestimmten, lokalen Vereinen zu
sehr gunstigen Bedingungen zur Verfligung zu stellen, mit denen wenigstens die laufenden
Kosten (Unterhalt, Reinigung, Finanzierungskosten) gedeckt werden. In Ausnahmefallen
kann die Vermietung auch kostenlos erfolgen.

Die ISZL wird fur das vollstandig riickzahlbare Darlehen Uber die Darlehenszeit einen
marktgerechten Zins bezahlen, der von der Finanzdirektion Zug festgelegt und dann ver-
traglich festgehalten wird. Auch wenn der Kanton Zug die Finanzierung mit dem Darlehen
unterstitzt, so wird der Kanton mit dem Darlehen doch Einnahmen von der ISZL generie-
ren.

2.2. Kiundigung des Darlehensvertrags bei Pflichtverletzungen

In 8§ 5 sind die Informationspflichten der ISZL geregelt. Es ist zu erwarten, dass in der Kommis-
sion ein Antrag gestellt wird, wonach der Darlehensvertrag aufgeldst werden kann, wenn diese
Informationspflichten verletzt werden oder wenn sich die Tragerschaft in einer Weise zusam-
mensetzt, die den Werten des Kantons Zug widerspricht, etwa im Falle eines Verkaufs oder ei-
ner wesentlichen Einflussnahme durch Personen oder Organisation, deren Grundhaltung mit
den rechtsstaatlichen und freiheitlichen Prinzipien des Kantons Zug unvereinbar ist.
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Antwort ISZL: Die ISZL versteht und unterstitzt das Anliegen vollkommen. Allerdings besteht
hier fur die ISZL ein nicht vernachlassigbares Risiko, dass sich die politische Landschaft im
Kanton schnell verandert. Es versteht sich aber von selbst, dass die ISZL keine Organisation
bei sich investieren lassen wird, der es nicht erlaubt ist, im Kanton Zug anséssig und / oder ge-
schaftstéatig zu sein. Dieser Punkt bedarf einer prazisen und klaren Regelung um langfristige
Rechts-und Planungssicherheit fir die ISZL zu gewahrleisten.

Zug, 28. Oktober 2025

Beilage:
- Facility Rental Agreement SY 2025/2026



	1. Haltung der Gemeinde Hünenberg zur ISZL
	2. ISZL
	2.1.1. Baurechtliche Situation und Ortsplanrevision (Kap. 4.4)
	2.1.2. Integration und soziale Teilhabe
	2.1.3. Durchschnittliche Verweildauer von SuS an der ISZL
	2.1.4. Öffentliche Nutzung des Freiraums und des Mehrzweckgebäudes
	2.2. Kündigung des Darlehensvertrags bei Pflichtverletzungen


